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Die Versicherung gewährt allen berufstätigen Mitgliedern des BDA Rechtsschutz für die Ausübung ihrer 
ärztlichen Tätigkeit, die zu Straf-, Ordnungswidrigkeits-, Disziplinar- oder standesrechtlichen Verfahren 
führt. Versicherungsschutz besteht, wenn gegen das Mitglied als Beschuldigter ermittelt wird. 
 
 
 

Der Rechtsschutz umfasst bis zu einer Höchstgrenze von 250.000 € die Kosten des Verfahrens einschließlich 
der Entschädigung für Zeugen und vom Gericht beauftragte Sachverständige und die (gesetzliche) 
Vergütung des für das Mitglied als Verteidiger tätigen Rechtsanwaltes. Jedes Mitglied hat sich jedoch mit 
500 € an den Kosten zu beteiligen (Selbstbehalt). Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
Ereignisse, die vor der Mitgliedschaft in den BDA lagen. 
 

Nicht gedeckt durch die Strafrechtsschutzversicherung werden Geldstrafen und Geldbußen. Die 
Rechtsschutzversicherung gilt auch für vorsätzliche Straftaten, z.B. unterlassene Hilfeleistung / 
Abrechnungsbetrug. In diesen Fällen reguliert die Versicherung die Kosten unter dem Vorbehalt, dass sich 
der Vorwurf als unzutreffend erweist; im Fall einer Verurteilung nimmt die Versicherung den Arzt in 
Regress. 
 
 
 
Die üblichen Rechtsschutzversicherungen tragen grundsätzlich nur die gesetzlichen Gebühren des 
Rechtsanwaltes. Ein versierter Verteidiger ist aber oft nur gegen eine Honorarvereinbarung zu gewinnen, die 
wesentlich über den gesetzlichen Gebührensätzen liegt. Die Differenz trägt dann der Versicherungsnehmer. 
Zudem ist es für den einzelnen Arzt schwierig, einen Rechtsanwalt zu finden, der spezielle Kenntnisse und 
Erfahrungen in Strafverfahren hat, die sich auf die ärztliche Berufsausübung beziehen.  
 

Ein wesentlicher Zweck der Gruppenversicherung ist es deshalb, jedem Mitglied vonseiten des BDA einen 
Verteidiger zu benennen, der solche speziellen Kenntnisse und Erfahrungen besitzt und dessen Kosten in der 
vom BDA mit ihm vereinbarten Höhe von der Versicherung getragen werden. Der BDA benennt auf 
Anfrage namhafte Verteidiger. 
 

Die freie Wahl des Verteidigers wird dadurch nicht eingeschränkt. Die Versicherungsgesellschaft bezahlt für 
den Verteidiger, den das Mitglied frei wählt, grundsätzlich jedoch nur die gesetzlichen Gebühren. 
 
 
 
Der Arzt, der die Gruppenrechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen will, unterrichtet schriftlich die 
Versicherungsreferentin des Berufsverbandes über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen, den Namen 
des Geschädigten, das Datum des Ereignisses, den Stand des Verfahrens sowie darüber, ob er den vom BDA 
benannten Verteidiger oder einen frei gewählten Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung beauftragt (Anlage 1) 
 
Der Arzt beauftragt selbst den Anwalt mit seiner Verteidigung und erteilt ihm dafür Vollmacht. Es wird 
gebeten, die Versicherungsreferentin des BDA laufend über die wichtigsten Verfahrensabschnitte 
(Anklageerhebung, Urteile) zu unterrichten und ihr Ablichtungen der wesentlichen Schriftstücke zu 
übersenden. 
 

Bitte machen Sie ohne Rücksprache mit Ihrem Verteidiger außer Ihren Personalangaben 
keine Aussagen gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft! Weisen Sie darauf hin, dass Sie 
sich nach Besprechung mit Ihrem Anwalt schriftlich äußern werden (weitere Infos: K. 
Ulsenheimer / R.W. Bock: Verhalten nach einem Zwischenfall => Anhang 3 d. Broschüre) 

Sollte der Arzt in dem Ermittlungsverfahren als Zeuge involviert sein, empfiehlt sich dennoch die 
umgehende Kontaktaufnahme mit dem Justitiar des BDA, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
 
 
 

Falls der Arzt eine individuelle Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, so hat er diese –unabhängig 
von der Anmeldung beim Berufsverband- über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu unterrichten. 
Die Leistungen dieser Versicherung, die denen unserer Gruppenrechtsschutzversicherung vorgehen, kommen 
Ihnen zur Deckung des Selbstbehaltes aus der BDA-Rechtsschutzversicherung zugute. 
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